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Rechtl iche Grundlagen 

1 • 1 Grundgesetz 

Nach dem Grundgesetz sind drei Zuständigkeitsebenen zu unterscheiden (PRUNS, 15, S. 610): 

- Die Gesetzgebungszuständigke iten, 
- die Verwaltungszuständigkeiten und 
- die Finanzierungszuständigkeiten . 

Die Gesetzgebungszuständigkeiten ergeben sich fUr den Bund aus Art. 73, 74 und 75 des 
Grundgesetzes. Nach diesen Artikeln hat der Bund eine sehr weitgehende Gesetzgebungskom
petenz fUr den Bereich des Bundesministers fUr Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Nach dem Grundgesetz haben die Länder grundsätzl ich - auch fUr eine AusfUhrung von Bun
desgesetzen (Art. 83 GG) - die Verwal tungszuständigkei t. Dies ist, auch fUr die Durchfuh
rung der Agrarstrukturpol itik, eine der fundamentalen rechtl ichen Gegebenheiten. Da sich 
aus der Verwaltungszuständigkeit grundsätzlich auch die Finanzierungszuständigkeit ableitet, 
sind mithin auch die Länder grundsätzl ich fUr die Finanzierung der öffentl ichen Aufgaben zu
ständig. 

Die EinfUgung des Artikels 91 a (Gemeinschaftsaufgaben) in das Grundgesetz brachte eine 
Kodifizierung der bisher praktizierten gemeinsamen Finanzierung. Aus diesem Artikel ergibt 
sich zugleich die zweite fundamentale rechtliche Gegebenheit fUr die Agrarstrukturpolitik. 
Danach verfUgt der Bund in diesem Bereich uber Zuständigkeiten fUr die Mitplanung und Mit
finanzierung, nicht aber fUr die Verwaltung bzw. DurchfUhrung (PRUNS, 14, S. 60). Mit 
anderen Worten: Nach der Verfassung ist festgelegt, daß die Maßnahmen zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des KUstenschutzes zwar von den Ländern durchgefUhrt und finanziert 
werden, daß der Bund aber mitwirken kann, wenn "diese Aufgaben fUr die Gesamtheit be
deutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforder
I ich ist". Die dritte fundamentale rechtliche Gegebenheit stellt das Gemeinschaftsaufgaben
gesetz dar. 

1.2 Gesetz uber die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des 

KUstenschutzes" vom 3.9.1969 1) 

Dieses Gesetz enthält Bestimmungen uber den Katalog, die Planung, DurchfUhrung und Finan
zierung der Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und des KUstenschutzes. 

Nach § 1 GemAgrG ist der Maßnahmenkatalog wie folgt umschrieben: 

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land-
und Forstwirtschaft 

2. wasserwirtschaftl iche und kul turbautechnische Maßnahmen 
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Marktstruktur in der Land-, Fisch- und Forstwirtschaft 
4. K Ustenschutz. 

Der Katalog der in der Gemeinschaftsaufgabe aufgenommenen Maßnahmen kann jährlich durch 
Bund und Länder vor der Beschlußfassung des Rahmenplans UberprUft werden. Die Gemein
schaftsaufgabe setzt sich zum gegenwärtigen Stand aus insgesamt 47 verschiedenen Einzei
maßnahmen zusammen. 

Die Zuordnung neuer Maßnahmen in den Katalog der Gemeinschaftsaufgabe bereitet immer 
dann Schwierigkeiten, wenn die Ziel richtung der Maßnahmen nicht ausschi ießI ich auf die 

1) BGBI. IS. 1573 in der Fassung vom 23.12.1971. 
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Verbesserung der Agrarstruktur gerichtet ist. Dies gilt z.B. fUr die Anpassungshilfe fUr ältere 
Arbeitnehmer oder fUr die Obstbaumrodung, Maßnahmen also, mit primär sozialpolitischer 
bz.w. marktpol itischer Zielsetzung und fehlendem Planungsspiel raum. 

Weitere Schwierigkeiten hinsichtlich des Maßnahmenkatalogs der Gemeinschaftsaufgabe ent
stehen dadurch, daß auf EG-Ebene neue Maßnahmen beschlossen werden. EG-rechtl iche Re
gelungen auf dem Gebiet der Agrarstruktur gibt es erst verstärkt mit dem Beschl uß Uber die 
gemeinsamen Strukturrichtl inien im Jahre 1971. Unstrittig ist die Aufnahme von EG-Maßnah
men immer dann, wenn der Planungsausschuß noch Uber Gestaltungsmöglichkeiten verfUgt, 
z.B. bei einer Prtlmie dem Grund und der Höhe nach noch ein Planungs- und Beurteilungs
spielraum besteht. 

Bei der Ausgleichszulage fUr die Berggebiete und die benachteil igten Gebiete handelt es sich 
primtIr um eine Maßnahme der direkten EinkommensUbertragung und erst sekundär um eine 
Maßnahme zur Verbesserung der Agrarstruktur . Um bei dieser Einordnung eine DurchfUhrung 
in der Bundesrepubl ik Uberhaupt zu ermögi ichen, mußte zur Überwindung der konträren recht
I ichen Standpunkte zwischen Bund und Ltlndern eine Interimlösung gefunden werden. Bis zur 
Realisierung der hierzu notwendigen Änderung des Grundgesetzes kamen Bund und Länder 
Uberein, die Ausgleichszulage "vorltlufig im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zu finanzie
reh und durchzufUhren" (vgl. Vorbemerkung zum Rahmenplan 1977 Nr. 7). Dies entspricht 
der Regelung, wie sie vorher fUr die Umstellungsprämie Rindfleisch vereinbart worden war. 

Hinsichtlich des Maßnahmenkatalogs und der DurchfUhrung der Maßnahmen ist in dem 
G~mAgrG bestimmt, daß 
-ein gemeinsamer Rahmenplan aufzustellen ist (§ 4 Abs. 1); 
- der BML mit der Anmeldung der Land er seine eigenen Vorschlage dem PLANAK zur Be-

schlußfassung vorlegt (§ 7 Abs. 3); 
- die Maßnahmen mit anderen öffentlichen Maßnahmen abzustimmen sind (§ 2 Abs. 2). 

Soweit nicht bereits diese Vorschriften sich auf die Planung der Maßnahmen der Gemein
sahaftsaufgabe beziehen, sieht das Gesetz daruber im einzelnen vor, daß 
- der Rahmenplan jedes Jahr zu prufen sowie der Entwicklung anzupassen ist (§ 4 Abs. 2); 
- bei den Maßnahmen sachliche und raumliche Schwerpunkte zu bilden sind (§ 2 Abs. 2). 

Als Unterlagen fUr die Planung dienen die in § 2 Abs. 1 niedergelegten allgeme inen Grund
sätze und die den einzelnen Maßnahmen zugrundeliegenden Zielvorstellungen, vor allem 
aber die BegrUndungen fUr die angemeldeten Maßnahmen (§ 7 Abs. 2) und die Unterrichtung 
der Bundesregierung durch die Landesregierungen Uber die Durchfuhrung der Gemeinschafts
alilfgabe (§ 9 Abs. 2). Dabei ist es fUr die planerische Tätigkeit des Bundes sehr hinderlich, 
daß die Länder Ergebnisse Uber die durchgefuhrten Maßnahmen nur sehr zögernd und in zum 
Teil unzureichend disaggregierter Form zur VerfUgung stellen. 

Nach § 10 des GemAgrG erstattet der Bund jedem Land die entstehenden Ausgaben in Höhe 
von 

60 % fUr Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung, 
70 % fUr Maßnahmen des KUstenschutzes. 

In Auslegung von Art. 91 a Abs. 3 GG kann der Bund ledigl ich bestimmen, wieviel höch
stens in einem Land im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe fUr eine bestimmte Maßnahme auf
gewendet werden darf; es ist ihm aber nicht mögl ich zu bestimmen, wieviel mindestens fUr 
eine bestimmte Maßnahme in einem Land aufzuwenden sind. Diesen rechtl iehen Rahmen fUr 
die sachl iehe und rauml iehe Schwerpunktbildung hat der Bund bisher nicht ausgeschöpft. 
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1.3 EG-Strukturrichtlinien 

Der EG-Ministerrat verabschiedete 1972 unter anderem gemeinsame Richtlinien zur Förderung 
der Modemisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Nr. 72/159/EWG). Zu erwi:lhnen ist in die
sem Zusammenhang auch die "Richtlinie des Rates Uber allgemeine Bestimmungen betreffend 
die regiona-Ie Differenzierung einiger in den Richtlinien vom 17.4.1972 zur Reform der Land
wirtschaft vorgesehener Maßnahmen" (Nr. 73/440/EWG). Von der damit rechtlich zulässigen 
Möglichkeit einer räumlichen Staffelung der Förderung wurde in der Bundesrepublik bisher 
kein Gebrauch gemacht. 

Im Jahr 1975 wurde die Richtlinie des Rates Uber die Landwirtschaft in Berggebieten und in 
bestimmten benachteiligten Gebieten (Nr. 75/268/EWG) verabschiedet. 

Die oben angeführten Richtl inien haben den Rechtsrahmen abgesteckt, der durch die Förde,.. 
rungsgrundsätze des Rahmenplans für die Bundesrepubl ik ausgefüllt und konkretisiert wird. 
Demzufolge unter! iegen die Förderungsgrundsätze des Rahmenplans, wie auch die entsprechen
den Richtl inien der Länder der KonformitätsprUfung mit den EG-Richtl inien durch die Kommis
sion bzw. den Ständigen Agrarstrukturausschuß. 

Der Konformitätsprüfung I iegt das Ziel zugrunde, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen 
den Landwirten der EG-Mitgl iedstaaten herzustellen und zu sichern. Damit diese ihre natio
nalen Regelungen den EG-Richtl inien anpassen, hat die Kommission als Hebel nicht nur eine 
mögliche Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, sondern auch die Verweigerung jeglicher 
Erstattung der sonst möglichen 25 %igen Beteiligung aus Mitteln des EAGFL. Praktisch bedeu
tet dies, daß Beschlüsse des PLANAK über die Förderungsgrundsätze des Rahmenplans in be
stimmten Einzelheiten nachträglich revidiert werden müssen, wenn sich bei der Prüfung er
gibt, daß sie nicht richtlinienkonform sind. Entsprechendes gilt fUr die DurchfUhrungsricht-
I inien der Bundesländer. Damit wurde das Verfahren zwischen Planung und Durchführung ver
längert und kompliziert. 

2 VerfahrensmäßiruLGegebenheiten 

Will man die Mögl ichkeiten abschätzen, bestimmte Vorschläge in der Agrarstrukturpal itik zu 
realisieren, oder die DurchfUhrung von Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe beurteilen, 
mUssen auch jene Gegebenheiten berücksichtigt werden, die im Verfahren des praktischen 
Vollzugs der Gemeinschaftsaufgabe begrUndet sind. Diese Gegebenheiten beeinflussen zuwei
len den Vollzug der Gemeinschaftsaufgabe stärker, als dies nach den durch Recht und Ge
setz gesteckten Grenzen gewoll t ist. 

So hat der Bund nach § 6 GemAgrG im PLANAK, dem Beschlußorgan für die Gemeinschafts
aufgabe, eine starke Stellung. Er verfügt näml ich über 11 der 22 Stimmen. Die anderen 11 
Stimmen stellen die Länder; jedes Land hat 1 Stimme. Zu einem Beschluß sind 17 Stimmen er
forderlich. 

Will der Bund seine Vorstellungen im PLANAK durchsetzen, muß er entweder mindestens 
6 Länder für sich gewinnen, damit mit den nach dem Gesetz vorgeschriebenen 17 Stimmen 
der entsprechende Beschluß gefaßt werden kann, oder --- Dieses nach dem Gesetz misgl iche 
"Oder", näml ich, daß der Bund unter diesen Umständen dem Rahmenplan als Ganzem nicht 
zustimmt, ist bisher vom Bund weder praktiziert noch angedroht worden. Mag eine solche 
Reaktion des Bundes im Einzelfall auch nach derVerhältnismäßigkeit der Mittel angemessen 
sein und durchaus geboten erscheinen, das gesetzlich Mögliche ist aber politisch nur schwer 
vollziehbar. D.h. mit anderen Worten: Der Gesetzgeber schien den Bund mit der Hälfte der 
Stimmen stark genug gemacht zu haben, in der pol itischen Praxis wird der Bund diese Position 
kaum ausnutzen. 
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Bisher wurde auf die Stellung des Bundes in dem Verfahren der Gemeinschaftsaufgabe einge
gangen. Wie aber steht es, wenn der Bundeslandwirtschaftsminister eine konkrete Vorstellung 
realisieren will? Nach § 6 Abs. 1 GemAgrG gehört neben dem BML (als Vorsitzender) auch 
der Bundesminister der Finanzen dem PLANAK an. Da die 11 Stimmen des Bundes nur als Ein
heit abgegeben werden können, mUssen sich also beide vorher - notfalls im Rahmen des Ge
SCIImtkabinetts - auf die Haltung des Bundes einigen. Da die meisten Entscheidungen, mögen 
sie den Katalog der Maßnahmen oder die Förderungsgrundstltze betreffen, finanzielle Auswir
kungen haben, ist es einfach zwangsltlufig, daß der Einfluß des BMF sehr bedeutend ist. 

FUr einen Außenstehenden dUrfte es nicht uninteressant sein, ~inmal kurz veranschaul icht zu 
erhalten, durch wieviel Gremien ein Vorschlagltluft, bevor er in den Förderungsgrundstltzen 
des Rahmenplanes aufgenommen wird oder auch nicht (PRUNS, 14). Es sind dies 
- die jeweiligen Fachreferenten von Bund und Ltlndem; 
- die Haushalts- und Koordinierungsreferenten von Bund und Ltlnderni 
- der Unterausschuß auf der Ebene der Staatssekrettlre von Bund und Löndem; 
- der PLANAK auf Min isterebene. 

Die Meinungsbildung auf Seiten des Bundes erfolgt 
- in der Planungsgruppe und 
.. im Abteilungsleiter-Gremium innerhalb des BML; 
... mit den bete iI i gten Bundesressorts und 
~ notfalls im Bundeskabinett; 
~ im Bundestag, insbesondere im Emöhrungsausschuß. 

Davor liegen in vielen Einzelfragen Gesprtlche und Kontakte z. B. mit verschiedenen Verbän
den. Von der Zahl der Gremien und damit befaßten Einzelpersonen ist das wahrlich ein auf
wendiges Verfahren, wenn man dazu bedenkt, daß das in vielen Beratungen Beschlossene nun 
noch in Brussel durch die Kommission und den Sttlndigen Agrarstrukturausschuß im Kreis der 
9 Mitgl iedstaaten auf seine Konformitöt gepruft werden muß: In der Tat, die Gemeinschafts
aufgabe ist ein Paradebeispiel institutional isierter Agrarpol itik. Selbst Leute, die nicht von 
Natur aus zum Sarkasmus neigen, werden gewiß erstaunt sein, daß unter diesen verfahrens
mtlßig schwierigen Umsttlnden so viel geleistet, d.h. viel Neues beschlossen und manches 
Bestehende vertlndert wurde. 

Der lange Weg durch die verschiedenen Gremien kostet naturlich Zeit. Der fUr ein Jahr be
schlossene Rahmenplan kann aus verwaltungsmtlßigen GrUnden nur aus ganz besonders wichti
gen GrUnden wtlhrend des laufenden Jahres getlndert werden. Vorschltlge zu dem Maßnahmen
katalog oder den Förderungsgrundsötzen der Gemeinschaftsaufgabe, die in der Zeit von Ja
nuar bis etwa zur Mitte des Jahres geöußert werden, können noch im Rahmenplan des nöch
sten Jahres realisiert werden. Nach Mitte des Jahres vorgetragene Vorschlöge können wegen 
des zuvor dargelegten Verfahrensablaufs erst im Ubemöchsten Rahmenplan verwirkl icht wer
den. Dies bedeutet: Vorschltlge zu Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe können in der Re
gel gUnstigstenfalls nach einem halben Jahr, ungUnstigstenfalls erst in 1 1/2 Jahren real isiert 
werden. Diese Distanzen stecken einen gewissen zeitl ichen Mindestrahmen ab. Bei der Fulle 
der zu bedenkenden Gesichtspunkte und der Vielzahl der Mitentscheidenden kann es beinahe 
cis systemimmanent angesehen werden, vielschichtige Probleme zunöchst einmal aufzuschie
ben. 

~ Politische Gegebenheiten 

Mit der Finanzreform im Jahre 1969 und der Einfuhrung der Gemeinschaftsaufgaben (Art. 
91 a GG) wurde ein neues Entscheidungsverfahren eingefUhrt. Danach wurde dem Planungs
+usschuß eine zentrale Rolle eingeröumt. Nach der bisher eingespielten Praxis wurde von der 
~egislative nur der Gesamtansatz fUr die Gemeinschaftsaufgabe in den Haushalt eingestellt, 
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über die Auf teilung im einzelnen entscheidet die Exekutive. Vor der Finanzreform beschloß 
der Bundestag die Anslitze für die einzelnen Maßnahmen. Er fühlt sich daher gegenüber frü
her des Einflusses auf die Einzeimaßnahme beraubt. Das hat mit dazu beigetragen, daß das 
Interesse, insbesondere des Bundestages, und sein pol itisches Engagement für die Gemein
schaftsaufgabe und damit für die Agrarstrukturpolitik gesunken ist. Das verdeutlicht am besten 
die Ausstattung der Gemeinschaftsaufgabe mit Bundesmitteln: 

1973 1974 1975 1976 1977 

in Mill. DM 
1.200 1.200 1.372 1.210 1.217 1) 

Llißt man in 1977 die zuslitzl ichen Mittel für die Zukunftsinvestitionen unberücksichtigt, 
dann bl ieben gegenüber dem Ausgangsjahr die Anslitze für die Gemeinschaftsaufgabe prak
tisch gleich. 

Der nominale Gleichstand der Bundesmittel für die Agrarstruktur in den Jahren von 1973 bis 
1977 gibt die Real itlit aber nur unvollkommen wider: Deflationiert um den inzwischen einge
tretenen Kostenanstieg, ist sogar ein Rückgang der Agrarstrukturmittel um ca. 1/5 festzustel
len. Der Rückgang des Mitteleinsatzes für klassische Strukturmaßnahmen ist noch weit stlir
ker, da zuslitzliche, nicht strukturpolitisch ausgerichtete Maßnahmen (Ausgleichszulage) auf
genommen wurden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die höheren Anstiegsraten 
anderer Pol itikbereiche des Agrarhaushalts, z. B. der sozialpolitischen Maßnahmen, darauf 
zurückzuführen sind, daß es sich hierbei um "Selbstlliufer" handel ti der jlihrl iche Zuwachs 
ist dort in erhebl ichem Umfang gesetzl ich fixiert. Dies aber ist bei der Gemeinschaftsauf
gabe nicht der Fall. 

Die Agrarpolitik ist ein Teil der allgemeinen Wirtschaftspolitik. Von da her leiten sich auch 
für die Agrarstrukturpolitik die Oberziele ab: Gerechtigkeit, Wachstum und Stabilitlit. Die
se Oberziele sind für die einzelnen Politikbereiche nliher zu konkretisieren. Mit dem Land
wirtschaftsgesetz von 1955 wurden die Ziele für die Agrarpolitik gesetzl ich fixiert. Im Agrar
bericht der Bundesregierung ist die Zielstruktur des BML für die Agrar- und Ernlihrungspol itik 
in ihrer Detail I ierung nach Haupt-, Unter- und Teilzielen veröffentlicht. Es ist Ziel der 
Agrarstrukturpol itik (Agrarbericht 1975, Seite 113), "die allgemeinen Lebensbedingungen im 
llindlichen Raum sowie die Arbeits- und Produktionsbedingungen in den landwirtschaftlichen 
Betrieben zu verbessern und damit den in der Land- und Forstwirtschaft Tlitigen die Teilnahme 
an der allgemeinen Einkommens- und Wohlstandsentwicklung zu ermögl ichen. " 

Der komplexe Charakter der Agrarstrukturpolitik kommt schon dadurch zum Ausdruck, daß von 
diesem Politikbereich allein drei der vier Hauptziele des BML berührt werden. Diese Kom
plexitlit ist nicht nur bedingt durch die große Zahl der agrarstrukturellen Maßnahmen, die 
in der Gemeinschaftsaufgabe zusammengefaßt sind. Sie beruht auch auf der Tatsache, daß 
es sich dabei um sehr verschiedenartige Maßnahmen handelt, die von einzel betrieblichen 
Maßnahmen wie Althofsanierung und Aussiedlung über überbetriebliche Maßnahmen wie 
F lurberein igung und Wasserversorgung bis hin zum Küstenschutz und forstwirtschaftl ichen 
Maßnahmen reichen. 

Der Rahmenplan eines Jahres stell t in seinem Tabellenteil die jeweil ige zahlenmlißige Kon
kretisierung der agrarstrukturellen Ziele in sachl icher und rliuml icher Hinsicht von Bund und 

1) Einschließlich Programm für Zukunftsinvestitionen 1.385 Mill. DM. 
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Ltlndern dar. Hierauf wird im Abschnitt 5.3 Uber die sachl iche und rtluml iche Schwerpunkt
bildung noch ntlher eingegangen werden. 

Aus der Sicht des Bundes sollen fUr die Schwerpunktbildung bzw. durch eine Schwerpunkt
verlagerung von einer Maßnahmen bzw. Maßnahmengruppe zu einer anderen die in den drei 
Hauptzielen definierten agrarpolitischen Ziele entsprechend der Entwicklung der volkswirt
schaftlichen Rahmenbedingungen angestrebt werden. In regionaler Hinsicht ist der Bund be
strebt, auch mit dieser Gemeinschaftsaufgabe, dazu beizutragen, innerhalb des Bundesge
bietes gleiche Lebensverhtlltnisse herzustellen. 

Die Ziele und Zielvorstellungen der Ltlnder weichen untereinander und von denen des Bun
des aus mancherlei GrUnden mehr oder weniger ab. Die unterschiedlichen Ziele resultieren 
aus den Gegebenheiten ihrer natUrlichen, agrarstrukturellen wie auch allgemeinwirtschaft
I ichen Situation. Untersch iedl iche Zielvorstellungen und Zielgewichtungen ergeben sich 
aber auch aus Abweichungen in der ZielerfUllung. 

Der Einsatz der Maßnahmen in den einzelnen Bundesltlndern, ihre Dosierung und ihre jewei
lige Zusammensetzung ist aber nicht zwingende Folge bestimmter objektiv feststell barer na
tUrl icher oder agrarstruktureller Tatbesttlnde. Entscheidend ist, wel ches Gewicht den fest
gestellten Mtlngeln oder angestrebten Wohlfahrtswirkungen - dabei ist vor allem an die Viel
falt der nicht zahlenmtlßig erfaßbaren Wirkungen gedacht - beigemessen wird. Das ist der 
Bereich pol itischer Entscheidungen. Da Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nicht 
nur fUr Landwirte, sondern fUr alle im Itlndlichen Raum Lebenden und Erholung Suchenden 
wirksam werden können, und da mit den Maßnahmen nicht nur agrarpolitische, sondern auch 
konjunktur-, sozial- und gesellschaftspolitische Ziele angestrebt werden, fallen diese Ent
scheidungen je nach der Konstellation der die jeweilige Landesregierung tragenden Parteien 
anders aus. 

5 Plan'illS. der Gemeinschaftsaufgabe 

Bei der Planung der Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe sind folgende wesentliche Auf
gaben zu unterscheiden: 

- Auswahl jener Maßnahmen, die in den Maßnahmekatalog aufgenommen bzw. wieder ge-
strichen werden sollen. 

- Erarbe itung und laufende Überprufung der Förderungsgrundstltze. 
- Bestimmung des Mitteleinsatzes fUr die einzelnen Maßnahmen. 
- Auf teilung der je Maßnahme vorgesehenen Mittel auf die Ltlnder. 

5.1 Planungsunterlagen 

Dem Bund dienen als Unterlagen fUr seine Planungen wissenschaftliche Veröffentlichungen, 
Kosten-Nutzen-Untersuchungen, die Sachberichte der Ltlnder Uber die einzelnen Maßnah
men, betriebswirtschaftliehe Auswertungen der Betriebsentwicklungspltlne und der Buchfuh
rungsunterlagen geförderter Betriebe sowie die statistischen Erhebungen fUr die Zwecke des 
Agrarstrukturberichtes. Hinzu kommen die Anregungen und Vorschltlge von Einzelpersonen 
oder VerbtInden, die vielfach unmittelbar dem BML oder auch einem anderen Ressort vorge
tragen werden. Um nicht nur qual itative, sondern auch quantitative Wertungen und Ver
gleiche der verschiedenen Maßnahmen vornehmen zu können, wurden in den letzten Jahren 
Kosten-Nutzen-Untersuchungen fUr insgesamt 11 verschiedene Maßnahmen der Gemein
schaftsaufgabe aus Mitteln des BML in Auftrag gegeben 1) . 

1) MEYER zu DREWER, H.: Erfahrungen mit Nutzen-Kosten-Untersuchungen in der Ver
waltungspraxis des BML, siehe diesen Tagungsband, Seite 343. 
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5 . 2 Planungsspiel raum 

Am Beginn der Planung der Gemeinschaftsaufgabe steht zunl:lchst die Frage, Uber welchen 
Planungsspielraum - ausgedrUckt in Mill. DM - man bei realistischer Betrachtung verfUgt. 
Die Obergrenze dieses Planungsspielraums wird durch zwei Gegebenheiten beeinflußt, eine 
politische und eine zeitliche. Auf die politische Gegebenheit wurde bereits im Zusammen
hang mit der Verringerung des Entscheidungsspielraums der Parlamente (vgl. Abschn. 3) hin
gewiesen. Zwar wurden vom BML bzw. der Regierung fUr die Gemeinschaftsaufgabe in den 
einzelnen Jahren Erhöhungen gegenUber den Vorjahren angemeldet, aber sowohl vom BMF 
als auch vom Bundestag wurde die Gemeinschaftsaufgabe als "Restposten" behandelt: Um 
den Gesamtansatz des Ressorts nicht zu erhöhen, wurden politisch gewollte Erhöhungen an 
anderer Stelle bei der Gemeinschaftsaufgabe abgezogen. Das Ergebnis dieses Vorgehens ist, 
daß der Ansatz fUr die Gemeinschaftsaufgabe seit 1973 - bleiben in 1977 die Zukunftsinve
stitionen außer Betracht - praktisch gleichgeblieben ist. 

In zeitlicher Hinsicht ist folgendes festzustellen: Der Rahmenplan wird in der Regel zum Jah
resende, also zu einem Zeitpunkt beschlossen, in dem der Bundeshaushalt noch nicht verab
schiedet ist, der Ansatz fUr die Gemeinschaftsaufgabe mithin noch offen ist. Ein großes 
Handikap fUr die Planung der Gemeinschaftsaufgabe besteht also darin, daß zum Zeitpunkt 
der Beschlußfassung noch keine Klarheit Uber die endgUltige Obergrenze des Planungsspiel
raums besteht; Zeitablauf von Gemeinschaftsaufgabe und Bundeshaushalt sind nicht kon
gruent. Nach dem Willen des Gesetzgebers mUßte jedoch nicht nur der Bundeshaushalt frU
her verabschiedet werden, sondern es mUßte auch der Beschluß des PLANAK Uber den Rah
menplan eher erfolgen. 

Die Untergrenze des Planungsspielraums wird durch die rechtlichen Verpflichtungen festge
legt. Unter rechtlichen Verpflichtungen werden einmal jene Verpflichtungen der öffentli
chen Hand verstanden, die dann eingegangen werden, wenn ein Investitionsvorhaben nicht 
innerhalb eines Jahres durchgefUhrt werden kann, gleichwohl aber eine Finanzierungszu
sage fUr den gesamten Zeitraum gegeben wird. 

Ähnlich verhl:llt es sich mit dem Förderungsinstrument "Zinsverbilligung", mit dem Verpflich
tungen der öffentl ichen Hand zur Verb ill igung von Krediten fur die nächsten 10 bis zu 20 
Jahren eingegangen werden. Aus der Ubersicht 1 Uber die Entwicklung der Altverpflichtun
gen nach Maßnahmengruppen ergibt sich folgendes: 

- Der Anteil der Altverpflichtungen hat seit 1973 Jahr fUr Jahr zugenommen und nimmt 
1977 mit rd. 610 Mill. DM etwa die Hl:llfte des Ansatzes der Gemeinschaftsaufgabe ein. 

- Nach Maßnahmengruppen ist der Anteil der Altverpflichtungen mit rd. 2/3 in der Flur-
bereinigung am höchsten, mit rd. 30 % bei den sonstigen Maßnahmen am geringsten. 

Um diesem Zangengriff der AI tverpfl ichtungen zu entgehen bzw. um sich den politischen 
Entscheidungsspielraum nicht laufend einengen zu lassen, haben zwei Länder entsprechende 
Lösungen entwickelt. In Hessen wird der fUr den Verbill igungszeitraum abgezinste Zuschuß 
je Bewilligungsfall im Jahr der Bewilligung in einer Summe der Landesbank mit dem Auftrag 
zugewiesen, ihn fUr den Landwirt in eine ji:lhrliche Zinsverbilligung zu transformieren. Da
mit engt sich - das ist der Nachteil dieser Lösung - der Bewilligungsspielraum des Landes 
fUr das jeweilige Haushaltsjahr zwar ein. Dem steht aber der Vorteil gegenUber, daß der 
Spielraum uber die Jahre hin gleich hoch ist. Um die Einengung des Bewilligungsspielrau
mes etwas abzumildern, wird in Bayern der notwendige Betrag an die Bank anstatt in einer 
Summe in drei Jahresraten gel eistet. 
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Übersicht 1: Entwicklung der Altverpfl ichtungen nach Maßnahmengruppen von 
1973 - 1977 

in 1973 1974 1975 1976 1977 
EFP Mill. 82 122 184 194 

% 1) 39,4 38,4 55,6 58,6 
Flurbereinigung Mill. 89 194 168 195 

% 1) 27,0 58,4 60,6 68,4 
Wasserwirtschaft Mill. 70 101 136 143 

% 1) 19,3 25,0 39,1 39,2 
Küstenschutz Mill. 16 26 43 

%1) 10,2 18,7 35,8 
Sonstige Maßnahmen Mill. 36 26 32 

% 1) 22,4 22,6 29,4 
Ansatz insgesamt Mill. 241 469 540 607 

% 1) 20,1 34,2 44,6 50,2 

1) Prozentualer Anteil der Altverpfl ichtungen an der Maßnahme. 

Rechtliche Verpfl ichtungen ergeben sich ferner aufgrund von Verordnungen und Gesetzen; 
sie sind dadurch gekennzeichnet, daß der Antragsteller - im Gegensatz zu anderen Maßnah
l1'Ien der Gemeinschaftsaufgabe - immer dann einen quasi-rechtl ichen Anspruch auf die öf
fEmtlichen Mittel hat, wenn er die jeweils gesetzten Bedingungen erfullt. Dies trifft z.B. 
fUr die Startbeihilfen in verschiedenen Marktbereichen nach EG-Verordnungen oder Maß
nahmen gemöß Marktstrukturgesetz zu. 

Insgesamt gesehen ist hinsichtlich des Planungsspielraums abschl ießend festzustellen: Wäh
rend die Obergrenze des Planungsspielraums zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber die sach
liche und räumliche Schwerpunktbildung offen ist, verschiebt sich die Untergrenze durch 
Altverpflichtungen und rechtliche Verpflichtungen Jahr fUr Jahr nach oben; 1977 wurden 
rd. 610 Mill. DM zur Deckung der Altverpflichtungen und rechtlichen Verpflichtungen be
nötigt. Mit anderen Worten: Mehr als die Hölfte der Mittel stehen fUr eine sachl iche und 
räuml iche Schwerpunktbildung nicht bzw. nicht mehr zur VerfUgung . 

5.3 Planungsverfahren 

?;~;! __ ~~:~~i:~:_~:~~:!e~~~~~i!~~~~ 
Die Probleme des Maßnahmenkatalogs, der Förderungsgrundsötze und die Bestimmung des 
Mittelansatzes fUr die einzelnen Maßnahmen können zusammenfassend als sachl iche Schwer
punktbildung bezeichnet werden. 

Auf die rechtlichen und politischen Probleme bei der Auswahl von Maßnahmen fUr die Ge
meinschaftsaufgabe wurde bereits on fruherer Stelle eingegangen (vgl. Abschn. 1.2). 

Bei einem Mittelvolumen des Bundes, dos erfahrungsgemöß unter der Summe der Länderan
meldungen I iegt, ergibt sich die Frage, ob aus fochl icher Sicht im Sinne einer Maßnahmen
konzentration auf einen Teil der Maßnahmen, insbesondere auf Maßnahmen mit einem ge
ringen Mittelvolumen, verzichtet werden sollte. Rein zahlenmößig stellt sich die Ausstat
tung der Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe mit Bundesmitteln wie folgt dar: 
I 
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Übersicht 2: Zahl und Ausstattung der Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse
rung der Agrarstruktur und des KUstenschutzes" mit Bundesmitteln (Auswertung 
aus Rahmenplan 1977 - ohne Nachtragsrahmenplan) 

Ausstattung der Anzahl der Gesamtausstattung 
Einzelmaßnahmen Maßnahmen dieser Maßnahmen in 
Mill. DM Mill. DM ~ 
> 150 2 457,0 37,8 
100 - 150 1 135,4 11,2 

50 - 100 4 283,8 23,4 
10 - 50 12 276,9 23,0 

5 - 10 3 21,6 1,8 
<.5 25 35,3 2,8 

47 1.210,0 100,0 

Die Aufstellung zeigt, daß 72 % der Bundesmittel fUr die Gemeinschaftsaufgabe auf ledig
I ich 7 Maßnahmen entfallen, bzw. bei kompl ementClrer Betrachtung, daß 40 Maßnahmen 
nur 28 % des Mittelvolumens in Anspruch nehmen. Diese Erkenntnis veranlaßte den Ernäh
rungsausschuß des Deutschen Bundestages im Jahre 1975 die Bundesregierung um PrUfung zu 
ersuchen, "inwieweit die im Rahmenplan vorgesehenen Maßnahmen die Voraussetzungen 
des Art. 91 a Abs. 1 GG erfullen". Der von der Bundesregierung entwickelte Vorschlag 
zielte auf eine Streichung von 4 Maßnahmen. 

Im Ausgangspunkt der Diskussion hatten vor allem "kleine" Maßnahmen zur Diskussion ge
standen, insbesondere jene, die nur einen rCiuml ich begrenzten Einsatzbereich haben, d. h. 
von ein oder zwei Ländern angewendet werden. Die vom Bund erwartete Mehrheit von Sei
ten der Lc:inder, gerade in diesen Fällen, kam vor allem deshalb nicht zustande, weil sich 
die Länder solidarisierten. Zudem wird davon ausgegangen, daß der Streichung einer Maß
nahme aus dem Verzeichnis der Gemeinschaftsaufgabe eine entsprechende Reaktion des Fi
nanzministers des jeweiligen Landes folgen wUrde. 

Die Richtung der getroffenen Entscheidungen des PLANAK spiegelt ein Teil Verfassungswirk
lichkeit wider. Mit dieser Entscheidung ist zugleich auf die zuvor gestellte Frage eine Ant
wort gegeben: Der Maßnahmenkatalog der Gemeinschaftsaufgabe sollte nicht im Hinblick 
auf die Kriterien des Art. 91 0 GG 1) und das begrenzte Mittelvolumen des Bundes zusam
mengestrichen werden. Vielmehr soll die weit gefächerte Maßnahmenpalette der Gemein
schaftsaufgabe fUr die Länder ein Angebot darstellen, aus dem aufgrund der gegebenen S i
tuation und ihrer detaillierten Orts- und Sachkenntnis unter Mitwirkung des Bundes die je
weils angemessene Kombination von Maßnahmen ausgewählt werden kann. 

FUr die Erarbeitung und die laufende Überprufung der Förderungsgrundsätze des Rahmenplans 
sollte in besonderem Maße das von NIEHAUS geprägte Wort gelten, wonach Politik "die 
intell igente Dosierung des Mögl ichen ist". Hier ist näml ich zu entscheiden uber Regelungen 
zu folgenden Problemen: 

- Verwendungszweck, zu fördernde Vorhaben 
- Förderungsvoraussetzungen . 
- Kreis der Berechtigten, Förderungsbegrenzungen 
- Art der Förderungsinstrumente: Zinsverbill igung,ZuschUsse, öffentl iche Darlehen 

1) " ... wenn diese Aufgaben fUr die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des 
Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist ..• " 
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- Höhe der Förderung, Höhe der Eigenleistung 
- RUckforderung und Sicherung der öffentlichen Mittel. 

In den fUnf Jahren, in denen die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur 
und des KUstenschutzes" durchgefuhrt wird, sind die Regelungen vielfl:lltig gel:lndert und 
modifiziert worden. Tendenziell war in den zuruckliegenden Jahren eine Verbesserung der 
Förderungsbedingungen fUr die Geförderten festzustellen: 

- Der Kreis der Förderungsberechtigten wurde verschiedentl ich ausgeweitet 
- Die zull:lssige Höhe der ZuschUsse und Darlehen wurde erhöht 
- GebuhrensHtze wurden aufgestockt 
- Zusl:ltzl iche FörderungstatbestHnde wurden aufgenommen. 

Der steigende Anteil der Altverpflichtungen aus den Vorjahren, der große Antragsstau bei 
den einzelbetrieblichen Maßnahmen und die mögliche Aufnahme einer 2 %igen Zinsverbil
I igung in den Maßnahmenkatalog bei gleichbleibendem Plafond der Gemeinschaftsaufgabe 
machen aber eine Uberprufung im Sinne einer tendenziellen Verschlechterung der bestehen
den Förderungsbedingungen fUr die Zukunft erforderlich. Zudem ist eine UberprUfung der 
FörderungsgrundsHtze im Hinbl ick auf die verHnderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen geboten. 

Bei der Auf teilung der Bundesmittel auf die einzelnen Maßnahmen der Gemeinschaftsauf
gabe können aus methodischer Sicht bisher drei Phasen der Planung unterschieden werden. 
Die erste Phase, sie umfaßt die Jahre 1973 und 1974, war durch ein pragmatisches Vorge
hen gekennzeichnet. In dieser Aufbauphase der Gemeinschaftsaufgabe, in der eine FUlie 
grundsl:ltzl icher Probleme geklHrt und erst die notwendigen Erfahrungen Uber den Bedarf und 
die Nachfrage bei den einzelnen Maßnahmen und damit Uber die Planung und den verfah
rensml:lßigen Vollzug gesammelt werden mußten, mußte man sich zwanglHufig damit begnU
gen, bei der Auf teilung der Bundesmittel auf die einzelnen Maßnahmen von den Anmeldun
gen der Ll:lnder auszugehen. 

In den Jahren 1972 und 1973 wurde im BML von einer Projektgruppe (13) unter Beteiligung 
der Wissenschaft (PAULUS, 11; KRULL, 8 und 9) ein Konzept der Programmplanung fUr die 
Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der Agrarstruktur und des KUstenschutzes" entwik
kelt. 

Im Jahre 1973 wurde vom Unterausschuß eine Arbeitsgruppe "Planungsreferenten" von Bund 
und Ll:lndem eingesetzt mit den Aufgaben: 

- Diskussion und Abstimmung der Methoden einer Programmplanung 
- Uberprufung und Abstimmung der Kriterien fUr eine rHuml iche und sachl iche 

Schwerpunktbildung 
- darauf aufbauend Erarbeitung von Vorschll:lgen zur Mittelverteilung als Grundlage weiterer 

Beratungen in der Arbeitsgruppe der Haushalts- und Koordinierungsreferenten und im 
Unterausschuß. 

Zur sachl ichen Schwerpunktbildung - dem ersten Planungsschritt - war es erforderl ich, daß 
alle Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe auf ihre PrioritHt hin untersucht wurden. In einer 
argumentativen AbwHgung, der eine Aufstellung aller Vor- und Nachteile der einzelnen 
Maßnahmen vorausging, wurden die Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgobe in vier Prioritl:l
ten eingestuft: 

++- sehr hohe PrioritHt 
+ = hohe PrioritHt 
Omittiere PrioritHt 

niedrige PrioritHt. 
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Es ist versttlndlich, daß diese priorittlte Einstufung der M.aßnahmen, insbesondere wenn es 
sich um die unteren Prioritöten handelte, einen hohen Entscheidungsbedarf erforderten. FUr 
den Planungsbeitrag des Bundes wurde diese Einstufung der Maßnahmen nach Priorittlten 
dann in der Weise zahlenmtlßig transformiert, daß die Anmeldungen der Ltlnder zu den ein
zelnen M.aßnahmen je nach Priorittlt unterschiedlich stark - insgesamt gesehen auf d.en Bun
desplafond - gekUrzt wurden. 

Der Einfluß, den der Bund mit seinem Planungsbeitrag auf die tatstlchl iche Mittelverteilung 
nach Maßnahmen ausubte, war verhtiltnismtlßig gering. Das war einmal dadurch begrUndet, 
daß der Planungsbeitrag des Bundes nicht von e·inem eigenen Ansatz, sondern von den Ltln
deranmeldungen ausging. Zum anderen schöpfte der Bund - wie schon in Abschn. 1.2 ausge
fUhrt - die rechtlich gesteckten Grenzen nicht aus. 

Vergleicht man die Anstltze der Rahmenpltlne von 1973 - 1977, aufgegliedert nach Maßnah
mengruppen, so stellt man im Laufe dieser fUnf Jahre erhebliche Verschiebungen in der sach
lichen Schwerpunktbildung fest. 

Übersicht 3: Entwicklung der Ans!:itze fUr einzelne M.aßnahmengruppen in % 

EFP 

Flurbereinigung 
Wasserwirtschaft 
Küstenschutz 
Sonstige Maßnahmen 
insgesamt 

1) ohne Nachtragsrahmenplan • 

Im Jahr 19n entfielen auf 

12Z~ 
12,8 
29,5 
33,0 
10,3 
14,4 

100 

- wasserwirtschaftliche Maßnahmen etwa 1/3, 

12Z4 
Rahmenplan 

12Z:2 
17,3 23,2 
27,5 24,1 
30,2 29,5 
10,7 11,5 
14,3 11,7 

100 100 

- einzel betriebliche Maßnahmen und Flurbereinigung jeweils etwa 1/4, 
- KUstenschutz und sonstige Maßnahmen jeweils 1/10. 

12Z6 
27,3 
22,9 
28,8 
11,5 
9,5 
100 

12ZZ1 ) 
27,3 
23,6 
30,2 
9,9 
9,0 
100 

Übersicht 4: Mittelanstltze fUr einzelne Maßnahmengruppen der Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Kustenschutzes" (1973 = 100) 

12Z~ 12Z4 12Z:2 12Z6 12ZZ1 ) 
Ansatz insgesamt 100 100 114 101 101 
EFP 100 136 208 216 216 
Flurbereinigung 100 9' 94 78 81 
Wasserwirtschaft 100 91 102 88 92 
Küstenschutz 100 105 128 113 98 
Sonstige MaBnahmen 100 98 93 66 63 

1) ohne Nachtragsrahmenplan . 
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Bei einem in 1977 gegenUber 1973 fast unvertlnderten Gesamtansatz blieben die Mittel fUr 
den KUstenschutz ungeftlhr gleich. 

Dagegen wurden - fUrwasserwirtschaftliche Maßnahmen ca. 10 %, 
- fUr Flurbereinigung ca. 20 %, 
- fUr sonstige Maßnahmen ca. 40 % weniger eingesetzt. 

Die Auf teilung der Bundesmittel je Maßnahme auf die einzelnen Ltlnder, die rtluml iche 
Schwerpunktbildung, vollzog sich in den Jahren 1973 und 1974 analog zur sachlichen 
Schwerpunktbildung; sie wurde aus der Mittelaufteilung nach Ltlndem entsprechend der Vor
,jahre abgel eitet. 

FUr die Rahmenpltlne 1975 und 1976 wurden von Seiten des Bundes die Ergebnisse aufgrund 
der Arbeiten der Planungsreferenten von Bund und Ltlndern herangezogen. Hier war man be
mUht, fUr möglichst viele Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe an hand von objektiven 
Thesen und Kriterien eine rtluml iche Schwerpunktbildung vorzunehmen. Dabei wurde ver
sucht, fUr die Bestimmungsfaktoren der einzelnen Maßnahmen entsprechende Thesen aufzu
stellen (z.B. die Priorittlt fUr die Maßnahme X ist umso höher, je größer die Zahl der ent
wicklungsftlhigen Betriebe ist). Den einzelnen Thesen wurden sodann entsprechende statisti
sche Kriterien zugeordnet. lber eine Gewichtung der verschiedenen Kriterien gelangte 
mon zu Verhtlltniszahlen, die die Mittelverteilung fUr die einzelnen Ltlnder wiedergaben. 

Bei jenen Maßnahmen, bei denen fUr die Kriterien keine entsprechenden statistischen Un
terlagen zur VerfUgung standen, mußten zwangsltlufig andere Methoden der rtluml ichen 
Schwerpunktbildung angewendet werden, ntlml ich 
- Bedarfserhebungen der Ltlnder, 
- Ist-Ergebnisse der letzten drei Jahre, 
- Anmeldungen der Ltlnder zum Rahmenplan . 

Diese Methoden konnten nur als Ersatzlösungen angesehen werden, da bei Ltlnderanmeldun
gen nicht erkennbar ist, inwieweit sie miteinander vergleichbar (teilweise Uberzogene An
meldungen) sind. Auch die Ist-Ergebnisse vermögen nicht voll zu befriedigen, da sie die 
Vergangenheit widerspiegeln und nicht die Notwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft 
aufzeigen. 

Zur rtluml icheri und sachlichen Schwerpunktbildung wird als Planungsbeitrag des Bundes fUr 
den Rahmenplan 1978 ein neuer Weg gesucht. Die Auf teilung erfolgt aufgrund einer argu
mentativen Abwtlgung uber die Notwendigkeit und den Effekt der jeweil igen Maßnahmen. 

Das in den Jahren 1975 und 1976 angewandte Planungsverfahren stieß hinsichtl ich der sach
lichen Schwerpunktbildung besonders deshalb auf die Kritik der Ltlnder, weil fUr die einzel
nen Maßnahmen eine fUr alle Ltlnder geltende Priorittlt festgesetzt wurde. Den teilweise 
recht unterschiedlichen agrarstrukturellen Verhtlltnissen wurde damit nicht Rechnung getra
gen. 
Die Planung in zwei voneinander getrennten Schritten - zuntlchst die sachliche Schwerpunkt
bildung und danach die rtluml iche Schwerpunktbildung - soll daher in Zukunft durch eine 
integrierte sachliche und rtlumliche Schwerpunktbildung abgelöst werden. Die hierfUr not
wendigen wissenschaftlichen Vorarbeiten 1) werden gegenwtlrtig durchgefUhrt. 

1) BRUSE, R., KRULL, H. und STRUFF, R.: Sachliche und rtlumliche Schwerpunktbildung 
I fUr eine integrierte Programmplanung bei der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 

Agrarstruktur und des KUstenschutzes". - BECKER, H., LAMPE, A. und MEINHOLD, K.: 
Ableitung und Beurteilung von sachl ich und regional orientierten Förderungsmaßnahmen • 
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Übersicht 5: Mittelverteilung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
Agrarstruktur und des KUstenschutzes" - in v. H. 

RPl 1973 RPl 1974 RPl 1975 RPl 1976 RPl 1977 
Land ~esc~UB ~~S~ll:l:UB t'l.anungs- 1~~S~~~UÖ Planungs- BeschlUB I Beschluß 

PLANAK PLANAK ergebnis PLANAK ergebnis PLANAK PLANAK 

SH 12,5 12,3 10,72 11,78 9,52 10,44 10,44 
HH 2,4 1,5 1,34 1,20 0,94 1,08 1,08 
HB 0,7 0,7 0,64 0,66 0,60 0,66 0,66 
NS 22,0 22,5 22,06 22,66 23,42 22,42 22,42 
NRW 11,3 11,4 11,19 10,68 10,94 11,11 11,11 
HE 7,0 6,8 6,80 6,52 6,63 6,76 6,76 
RP! 7,9 8,3 8,31 7,87 7,77 7,94 7,94 
SL 0,9 0,9 1,13 0,93 1,15 1,02 1,02 
BW 14,1 13,7 13,57 13,76 13,76 13,87 13,87 
BY 21,0 21,7 24,09 23,81 25,12 24,61 24,61 
Bln 0,2 0,2 0,15 0,13 0,15 0,09 0,09 

Sa. 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Der Länderschi Ussel stellt die zahlenmäßige Konkretisierung der sachl ichen und räuml ichen 
Schwerpunktbildung von Bund und Ländern dar, der in einem pol itischen Entscheidungspro
zeß von Unterausschuß/Planungsausschuß beschlossen wird. Dabei ist zu berUcksichtigen, 
daß die Beschl Usse in einigen Jahren ausschi ießI ich auf der Basis absoluter Zahlen erfolgte. 

In Übersicht 5 sind nicht nur die Länderschlussel fUr die fUnf Jahre der Gemeinschaftsauf
gabe, sondern auch die Planungsergebnisse des Bundes fUr die beiden Jahre 1975 und 1976 
aufgefUhrt. Der Übersicht ist zu entnehmen, daß sich vor allem fUr das Land Bayern der 
Schi Usselanteil um mehr als 3 %-Punkte erhöhte, wtihrend er sich fUr das Land Schleswig
Holstein um ungefähr 2 %-Punkte verminderte. Bei der Betrachtung der prozentualen Ver
schiebungen von Land zu Land muß berUcksichtigt werden, daß 1 %-Punkt rund 12 Mill. 
DM Bundesmittel darstellen. Es verwundert daher nicht, daß um Entscheidungen selbst Uber 
%-Anteile hinter dem Komma zwischen den Ländern hart gerungen wird. 

Jedes Land ist intensiv bemUht, seinen SchlUsselanteil zu erhöhen. Da dieses Streben ja nur 
auf Kosten eines oder mehrerer Ltinder möglich ist, wird die ganze Problematik und Schwie
rigkeit des Unterfangens deutlich. Damit besteht die Gefahr, daß das Institut der Gemein
schaftsaufgabe so gehandhabt wird, wie es einige Länder sehen, ntiml ich ausschi ießI ich als 
ein Vehikel fUr einen zustitzl ichen Finanzausgleich. 

6 DurchfUhlJ:m..9...der Gemeinschaftsaufgabe 

6.1 Bindungswirkung der Förderungsgrundstitze 

Das Institut der Gemeinschaftsaufgabe ist die verfassungsmtißige Fixierung und der Hand
lungsrahmen fur drei Pol itikbereiche - Agrarstrukturverbesserung, regionale Wirtschaftsför
derung, Hochschulbau - entsprechend der föderativen Grundstruktur unseres Gemeinwesens. 
Das Grundgesetz und die drei Gemeinschaftsaufgabengesetze legen den Entscheidungs- und 
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Handlungsspielraum aber nicht soweit fest, daß den politisch Verantwortlichen kein entspre
chender Spielraum verbl iebe. 

Bei der DurchfUhrung der Gemeinschaftsaufgabe stellt sich als ein besonderes Problem die 
Frage der Bindungswirkung der FörderungsgrundsCltze, d. h. inwieweit die Förderungsgrund
sCltze des Rahmenplans verbindlich sind. 

Einig sind sich Bund und LClnder, daß (PRUNS, 14, S. 54) 

". die LClnder Maßnahmen dann nach eigenen Vorstellungen und Richtlinien durchfUhren 
können, wenn der Planungsausschuß diese Maßnahmen nicht in den Rahmenplan aufge
nommen hat und daher hierfUr auch keine FörderungsgrundsCltze aufgestellt worden sind; 

• die LClnder Maßnahmen, die in den Rahmenplan aufgenommen worden sind und fUr die 
vom Planungsausschuß beschlossene FörderungsgrundsCltze bestehen, Uber den zum Rahmen
plan angemeldeten Umfang hinaus fördern können. In diesem Fall sind die Mittel allein' 
vom Land bereitzustellen. " 

Übersicht 6: Maßnahmen, die von einzelnen LClndern nicht im Rahmen der Gemeinschafts
aufgabe durchgefUhrt werden; - hier: Rahmenplan 1977 

Einzel- Markt-
Flurbereinigung betriebl. struktur weitere Maßnahmen 

Maßnahmen gesetz 
Be- ILand- Ver- Energieein- Mil-chlei- Anpas- iLand-

Lnnd schleu- tausch pachtg. sparung stungs- sungs- arbei-
nigte in der prüfungen hilfe terwoh-
Zusam- Flurbe- Kontroll- nungs-
menle- reini- ringe bau 
gung gung 

SH X 

NS 
NRW X X X X 

HE X X 

RP 

BI" X 

BY X 

-

Zwischen Bund und einigen LClndern bestehen aber Meinungsverschiedenheiten bei der Frage, 
ob sich die LClnder an die FörderungsgrundsCltze des Rahmenplans halten mUssen in den FClllen, 
in denen 
1. Das Land fUr diese Maßnahmen nichts zum Rahmenplan angemeldet hat, 
2. der Bund die Maßnahmen in dem angemeldeten Umfang nicht voll mitfinanzieren kann. 

Ziffer 8 des Rahmenplans 1977 lautet: "Der Planungsausschuß hat beschlossen, daß die von 
ihm verabschiedeten FörderungsgrundsCltze verbindl ich sind." Die LClnder praktizieren aber 
ihre abweichende Auffassung, indem sie Maßnahmen nicht oder zu besseren Konditionen 
durchfUhren (vgl. hierzu Übersicht 6) . Analog verfahren sie auch in der Gemeinschaftsauf
gabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" . Dies widerspricht nach Rechtsauf
fassung des Bundes der Gemeinschaftsaufgabe und damit den GrundsCltzen einer koordinier
ten Förderung. Demgegenuber weisen die Lönder darauf hin, daß der Bund zwar bei vielen 
Maßnahmen mitwirken will, ohne ihre Mittelanmeldungen - sie liegen jeweils um ungeföhr 
2~O Mill. DM höher - bedienen zu können. 
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6.2 Haushai tskürzungen und -erhöhungen 

Ein weiteres Problem der Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe sind Kürzungen oder Er
höhungen des Plafonds der Gemeinschaftsaufgabe, wenn sie nach dem Beschluß des PLANAK 
über den Rahmenplan erfolgen. So war 1973 vom PLANAK bereits ein Rahmenplan in Höhe 
von 1 .345 Mill. DM beschlossen. Der Deutsche Bundestag bewill igte aber für die Gemein
schaftsaufgabe nur 1.210 Mill. DM. Daraufhin mußte der PLANAK seinen ursprünglichen 
Beschluß wieder revidieren. 

Im Haushaltsjahr 1977 wurde der Plafond der Gemeinschaftsaufgabe nachtröglich um 7 Mill. 
DM erhöht. Die Mittel wurden im wesentl ichen entsprechend dem SchI üssel des Vorjahres 
auf die Lönder verteilt. Die Zustimmung der Lönder wurde im Umlaufverfahren eingeholt. 

6.3 Umschichtung von einer Maßnahme zu einer anderen Maßnahme 

Erfahrungsgemöß ergibt sich, insbesondere am Ende des Haushaltsjahres, von Seiten der Lön
der die Notwendigkeit, abweichend von den im Rahmenplan beschlossenen Ansötzen fUr die 
einzelnen Maßnahmen Mittel von einer Maßnahme zu einer oder mehreren anderen Maßnah
men umzuschichten. Aus pol itischer Sicht stellt sich die Frage, inwieweit solchen Umschich
tungen und damit Änderungen der sachlichen Schwerpunktbildung zugestimmt werden kann. 

Die geltende Regelung enthölt Ziffer 10 des Rahmenplans 1977; sie lautet: 

"Von den in diesem Rahmenplan beschlossenen Anscltzen kann nach vorheriger Abstimmung 
mit dem Bund dann abgewichen werden, wenn die Abweichung die im Rahmenplan fUr die 
einzelnen Maßnahmen festgelegten Ziele nicht wesentlich veröndert. Abweichungen Uber 
diesen Rahmen hinaus bedUrfen der Zustimmung des Planungsausschusses . Die vorherige 
Zustimmung des Bundes ist bis zu einer Abweichung von 20 % je Einzeimaßnahme nicht 
erforderlich, sofern der umzuschichtende Betrag 2 % des Landesanteils am Gesamtvolu
men des Rahmenplans nicht Ubersteigt. Abweichungen, die den KUstenschutz betreffen, 
sind in jedem Falle vorher mit dem Bund abzustimmen." 

In frUheren Jahren waren Umschichtungen nur mit Zustimmung des Bundes zulössig. Insoweit 
ist die neue Regelung eine verfahrensmößige Vereinfachung. Hinter diesem Problem verbirgt 
sich der mögl iche Verfall von Haushaltsmitteln der Gemeinschaftsaufgabe • Die Absicht des 
Bundes, Umschichtungen nur in Richtung zu einer Maßnahme mit gleich hoher oder höherer 
Prioritöt zuzulassen, konnte bisher nicht durchgesetzt werden. Wegen des ungeföhr gleich
gebl iebenen, real gesunkenen Plafonds der Gemeinschaftsaufgabe war dieses Problem in der 
Real itöt weniger akut. 

7 Lö~öglichkeiten und ihre Grenzen 

Die Mögl ichkeiten zur notwendigen Verbesserung des Vollzugs der Gemeinschaftsaufgabe 
I iegen in zwei Bereichen, in der Ausschöpfung der geltenden rechtl ichen Bestimmungen 
durch den Bund und in ihrer Änderung. Beide erfordern einen hohen pol itischen Entschei
dungsbedarf . 

Zunöchst soll auf zwei Lösungsmögl ichkeiten eingegangen werden - Bildung von Ausgaben
blöcken und Beschluß Uber Rahmenplan einschließlich Verteilung der Mittel Uber den Zeit
raum der mittelfristigen Finanzplanung -, die eine Ausschöpfung geltender rechtl icher Be
stimmungen darstellen. 

Die Analyse ergab, daß der Plafond der Gemeinschaftsaufgabe in den letzten Jahren ge
genUber 1973 praktisch gleichgeblieben ist, eine Tatsache, die weitgehend auf das gesunke
ne Interesse der Parlamentarier an der Gemeinschaftsaufgabe zurUckzuführen sein dürfte. Es 
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bleibt zu prUfen, ob das Budgetrecht des Parlaments als Einflußmögl ichkeit des Bundestages 
auf die Gestal tung der Agrarstrukturpol itik dadurch verfahrensmlißig praktikabel wahrgenom
men werden kann, indem vom Bundestag nicht nur der Globalansatz fUr die Gemeinschafts
aufgabe, sondern auch die Anslitze fUr Maßnahmenblöcke bzw. bestimmte Einzelrnaßnahmen 
beschlossen werden (LÖFFLER, 10). WUrden die Uinderporlamente das Budgetrecht - was 
dann zu erwarten ist - in gleichem Maße ausUben, wUrden bei der DurchfUhrung der Ge
meinschaftsaufgabe große Schwierigkeiten auftreten, wenn nicht die DurchfUhrung völlig 
blockiert ist. 

Mit einer Blockbildung könnte zugleich die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ansätzen 
aufgehoben werdeni was die bisher sehr flexible Handhabung durch die U:lnder wesentlich 
einschränken wUrde. Von Schleswig-Holstein wurde ein entsprechender Vorschlag, aller
dings beschränkt nur auf den Bereich der Maßnahme "KUstenschutz" unterbreitet. Diese Lö
sungsmCigI ichkeit erfordert eine pol itische Entscheidung, da sie - ob auf eine oder alle Maß
nahmen bezogen - unter gleichzeitiger Einschränkung der gegenseitigen Deckungsflihigkeit 
die Möglichkeit des Mittelverfalls einschließt und daher auf den massiven Widerstand der 
Betroffenen stoßen durfte. 

LÖFFLER (10, S. 99) unterbreitet ferner folgende beiden Vorschläge: 

- Gespräche mit den Llindern Uber die sachliche Schwerpunktbildung, insbesondere Uber 
jene Maßnahmen, Uber die unterschiedliche Meinungen bestehen. LÖFFLER bezweifelt 
aber, ob das notwendige Maß an Kooperationsbereitschaft im Hinbl ick auf die Geldver
teilung aufgebracht wird. 

- Zuweisung der Bundesmittel an die Llinder nach dem bisherigen LänderschlUssel zunächst 
nicht in voller Höhe, sondern in einem um 10 - 20 % gekurzten Ansatz. Ein gesonderter 
Beschluß des PLANAK wird Uber den KUrzungsbetrag unter dem Gesichtspunkt gefaßt, 
"welche agrarstrukturellen Maßnahmen vordringlich sind". Auch von LÖFFLER wird er
wogen, einen Teil der Mittel qual ifiziert zu sperren. 

Gemäß § 4 bis 6 des Gemeinschaftsaufgabengesetzes ist der Rahmenplan mit einer Vertei
lung der Mittel auf die Ländermaßnahmen fUr den Zeitraum der Finanzplanung aufzustellen. 
Im Gegensatz zu den bei den anderen Gemeinschaftsaufgaben hat der PLANAK bisher die
sen gesetzlichen Auftrag nicht erfullt. Der Bund sollte sich dafUr einsetzen, daß dies in 
Zukunft geschieht. Nach § 8 Gemeinschaftsaufgabengesetz sind Bund und Länder verpflich
tet, die beschlossenen Anslitze in ihren Haushaltsplänen aufzunehmen. Die ErfUllung der 
gesetzl ichen Vorschrift wUrde dazu fuhren, daß sich die gemeinsamen Planungen von Bund 
und Ländern in Zukunft besser an den in der mehrjöhrigen Finanzplanung enthaltenen An
sötzen orientieren könnten. 

FUr den Bereich der Lösungsmöglichkeiten, die in einer Änderung bestehender rechtlicher 
Regelungen I iegen, muß gleich vorweg gesagt werden, daß es keine Patentlösungen gibt. 
Erschwerend ist hierbei, daß es sich um Vorschlöge handelt, die zum Teil nur durch eine 
Verfassungsänderung zu verwirkl ichen sind. 

Es kann nicht Aufgabe dieses Beitrages sein, ausfuhrlich auf die verschiedenen Lösungsmög
I ichkeiten in rechtl icher Hinsicht einzugehen. Hierzu sei auf die Beitröge von PRUNS (14 
und 15) verwiesen. Der Vollständigkeit halber seien die verschiedenen bisher diskutierten 
Lösungsmögl ichkeiten kurz aufgezählt. 

Die Enqu@te-Kommission Verfassungsreform des Deutschen Bundestages schlägt vor, daß eine 
Rahmenplanung zwischen Bund und Ländern mögl ich sein soll fUr Aufgaben, die fUr die Ent
wicklung des Bundesgebietes von Bedeutung sind. Die Rahmenplanung soll eine integrierte 
Planung sein und nicht wie bisher jeweils nur die Planung einzelner Bereiche umfassen. Der 
V10rschlag bedeutet eine Schwächung der Stellung des Bundes. Die Förderungsmöglichkeiten 
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des Bundes werden nach dem Vorschlag der Enqu@te-Kommission auf besonders bedeutsame 
Investitionen der Uinder und Gemeinden gegenUber der bisherigen Rechtslage eingeschrl:inkt. 

Als Mögl ichkeiten durften aus verfassungs- und finanzpol itischen sowie organisatorischen 
GrUnden nicht in Frage kommen: 

- die Beseitigung der Gemeinschaftsaufgaben; 
- die Aufhebung der Mitfinanzierung durch den Bund und Beschrl:inkung der Koordinierung 

zwischen Bund und Ll:indem auf eine sehr einfache und unverbindliche Planung. 

Beide Lösungen wUrden voraussetzen, daß die Ll:inder einen höheren Anteil am Steuerauf
kommen erhalten wUrden. 

- die Umwandlung der Gemeinschaftsaufgaben in Bundesaufgaben auf der Basis des Art. 87 
Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 74 Nr. 17 GG. 

So sehr das Institut der Gemeinschaftsaufgabe verwaltungs- und verfassungsrechtliche Fragen 
beruhrt, so sehr bedarf doch eine mögliche Änderung des Bestehenden vor allem auch der 
politikwissenschaftlichen Mitwirkung. Dies hat die Untersuchung von SCHARPF, REISSERT 
und SCHNABEL uber die "Pol itikverflechtung" (18) verdeutl icht. Unter Pol itikverflechtung 
verstehen sie das vielschichtige Zusammen- und Gegeneinanderwirken von Bund, Ll:indern 
und Gemeinden im Föderalismus. Das Beharrungsvermögen dieses politischen Entscheidungs
systems ist groß, da jeder Beteiligte fUr erkennbare Negativa die jeweils anderen oder die 
gesetzten Sachzwl:inge verantwortlich machen kann. SCHARPF, REISSERT und SCHNABEL 
kommen zu dem Ergebnis, daß Alternativen zur Politikverflechtung derzeit kaum realisier
bar erscheinen. 

Trotz dieser erkennbaren Grenzen sind die Rechts- und Politikwissenschaft sowie die Wirt
schaftswissenschaft aufgerufen, zur Bewtiltigung der Fragen beizutragen (ZEH, 20): 

- Wie könnte ein integrales Planungssystem aussehen, das von Bund und Ll:indern getragen 
wird? 

- Hat der Bund mit der Gemeinschaftsaufgabe eine vertretbare effiziente Möglichkeit der 
gesamtstaatl ichen Planung und Steuerung gewonnen? 

Und aus europl:iischer und weltwirtschaftlicher Sicht: 

- Können wir die unbestreitbaren Vorteile der föderativen Ordnung unseres Gemeinwesens 
erhalten, ohne daß sie unsere politische Handlungsfl:ihigkeit unvertretbar stark ein
schrl:inkt? 
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